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§ 54
Rechtshandlungen des Vertreters 
nach dem Tode des Rechtsanwalts

Ist ein Rechtsanwalt, für den ein Vertreter bestellt ist, 
gestorben, so sind Rechtshandlungen, die der Vertreter 
vor der Löschung des Rechtsanwalts noch vorgenommen hat, 
nicht deshalb unwirksam, weil der Rechtsanwalt zur Zeit der 
Bestellung des Vertreters oder zur Zeit der Vornahme der 
Handlung nicht mehr gelebt hat. Das gleiche gilt für Rechts
handlungen, die vor der Löschung des Rechtsanwalts dem 
Vertreter gegenüber noch vorgenommen worden sind.

§ 55
Bestellung eines Abwicklers der Kanzlei

(1) Ist ein Rechtsanwalt gestorben, so kann die Landes
justizverwaltung einen Rechtsanwalt zum Abwickler der 
Kanzlei bestellen. Vor der Bestellung ist der Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer zu hören. Der Abwickler ist in der 
Regel nicht länger als für die Dauer eines Jahres zu bestellen. 
Auf Antrag des Abwicklers ist die Bestellung höchstens 
jeweils um ein Jahr zu verlängern, wenn er glaubhaft macht, 
daß schwebende Angelegenheiten noch nicht zu Ende geführt 
werden konnten. -

(2) Dem Abwickler obliegt es, die schwebenden Angelegen
heiten abzuwickeln. Er f ü h r t  die laufenden Aufträge fort; 
innerhalb der ersten sechs Monate ist er auch berechtigt, neue 
Aufträge anzunehmen. Ihm stehen die anwaltlichen Befug
nisse zu, die der verstorbene Rechtsanwalt hatte. Der 
Abwickler gilt für die schwebenden Angelegenheiten als von 
der Partei bevollmächtigt, sofern diese nicht für die Wahr
nehmung ihrer Rechte in anderer Weise gesorgt hat. Er hat 
seine Bestellung dem Gericht anzuzeigen, bei dem der 
verstorbene Rechtsanwalt registriert war.

(3) Der Abwickler ist berechtigt, Kostenforderungen des 
verstorbenen Rechtsanwalts im eigenen Namen für Rechnung' 
der Erben geltend zu machen.

(4) Die Bestellung kann widerrufen werden.
(5) Ein Abwickler kann auch für die Kanzlei eines früheren 

Rechtsanwalts bestellt werden, dessen Zulassung zur Rechts
anwaltschaft erloschen, zurückgenommen oder widerrufen ist.

§ 56
Besondere Pflichten gegenüber dem Vorstand 

der Rechtsanwaltskammer
(1) In Aufsichts- und Beschwerdesachen hat der Rechts

anwalt dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer oder einem 
beauftragten Mitglied des Vorstandes Auskunft zu geben und 
auf Verlangen seine Handakten vorzulegen, es sei denn, daß 
er dadurch seine Verpflichtung zur Verschwiegenheit ver
letzen würde. Er ist verpflichtet, vor dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer oder einem beauftragten Mitglied des 
Vorstandes zu erscheinen, wenn er zu einer Anhörung 
geladen wird.

(2) Der Rechtsanwalt hat dem Vorstand der Rechtsanwalts
kammer unverzüglich anzuzeigen,
1. daß er ein Beschäftigungsverhältnis eingeht oder daß 

eine wesentliche Änderung eines bestehenden Beschäfti
gungsverhältnisses eintritt,

2. daß er dauernd oder zeitweilig als Richter, Beamter, 
hauptamtlicher Abgeordneter oder Beschäftigter im 
öffentlichen Dienst tätig wird.

Dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer sind auf Verlangen 
die Unterlagen über ein Beschäftigungsverhältnis vorzulegen.

§57
Zwangsgeld bei Verletzung der besonderen Pflichten

(1) Um einen Rechtsanwalt zur Erfüllung seiner Pflichten 
nach § 56 anzuhalten, kann der Vorstand der Rechtsanwalts
kammer gegen il)n, auch zu wiederholten Malen, Zwangsgeld

festsetzen. Das einzelne Zwangsgeld darf zweitausend Deut
sche Mark nicht übersteigen.

(2) Das Zwangsgeld muß vorher durch den Vorstand oder 
den Präsidenten schriftlich angedroht werden. Die Androhung 
und die Festsetzung des Zwangsgeldes sind dem Rechtsanwalt 
zuzustellen.

(3) Gegen die Androhung und gegen die Festsetzung des 
Zwangsgeldes kann der Rechtsanwalt innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung die Entscheidung des Berufsgerichtshöfs 
für Rechtsanwaltsachen beantragen. Der Antrag ist bei dem 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer schriftlich einzureichen. 
Erachtet der Vorstand den Antrag für begründet, so hat er 
ihm abzuhelfen; andernfalls ist der Antrag unverzüglich dem 
Berufsgerichtshof für Rechtsanwaltsachen vorzulegen. Zu
ständig ist der Berufsgerichtshof für Rechtsanwaltsachen beim 
Bezirksgericht am Sitz der Rechtsanwaltskammer. Der Be
schluß des Senats des Berufsgerichtshofs für Rechtsanwalt- 
sachen kann nicht angefochten werden.

(4) Das Zwangsgeld fließt der Rechtsanwaltskammer zu. Es 
wird auf Grund einer von dem Schatzmeister erteilten, mit 
der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit versehenen beglau
bigten Abschrift des Festsetzungsbescheides nach den Bestim
mungen der Zivilprozeßordnung beigetrieben.

§58
Einsicht in die Personalakten

(1) Der Rechtsanwalt hat das Recht, die über ihn geführten 
Personalakten einzusehen.

(2) Der Rechtsanwalt kann das Recht auf Einsicht in seine 
Personalakten nur persönlich oder durch einen anderen 
bevollmächtigten Rechtsanwalt ausüben.

(3) Bei der Einsichtnahme darf der Rechtsanwalt oder der-
von ihm bevollmächtigte Vertreter sich eine Aufzeichnung 
über den Inhalt der Akten oder Abschriften einzelner Schrift
stücke fertigen. .

§59
Ausbildung von Rechtsanwaltsbewerbern

Der Rechtsanwalt hat den Rechtsanwaltsbewerber, der im 
Vorbereitungsdienst bei ihm beschäftigt ist, in den Aufgaben 
eines Rechtsanwalts zu unterweisen, ihn anzuleiten und ihm 
Gelegenheit zu praktischen Arbeiten zu geben.

Vierter Teil 
Die Rechtsanwaltskammern

Erster Abschnitt 
Allgemeines

§60
Zusammensetzung und Sitz der Rechtsanwaltskammer

(1) Die Rechtsanwälte, die in einem Land zugelassen sind, 
bilden eine Rechtsanwaltskammer.

(2) Die Rechtsanwaltskammer hat ihren Sitz am Ort der 
Landesregierung.

§61
Bildung einer weiteren Rechtsanwaltskammer

(1) Die Landesjustizverwaltung kann im Land eine weitere 
Rechtsanwaltskammer errichten, wenn mehr als 500 Rechts
anwälte zugelassen sind. Bevor die weitere Rechtsanwalts
kammer errichtet wird, ist der Vorstand der Rechtsanwalts
kammer zu hören. Die Landesjustizverwaltung ordnet an, 
welcher Kammer die im Lande niedergelassenen Rechtsan
wälte angehören.

(2) Die Landesjustizverwaltung bestimmt den Sitz der 
weiteren Kammer.


